
Persistent paradox? Die
Institutionalisierung der Inklusion ohne
Deinstitutionalisierung der Segregation

Justin J.W. Powell

DasMenschenrecht auf inklusiveBildungwirdals globaleNormzunehmend

institutionalisiert, die schulische Segregation jedoch paradoxerweise nicht

deinstitutionalisiert. Das Verhältnis von Exklusion zur Inklusion variiert je

nach Kontext erheblich, etwa in den Förderquoten, die eine große Varianz

aufweisen. Auch wenn Bildungssysteme variable Strukturen unterhalten,

kann in den meistens Ländern Europas zunehmend ein Kontinuum an

Förderorten festgestellt werden. Die Bildungssysteme in den deutschspra-

chigen Ländern haben sich also trotz ihrer menschenrechtlichen Verpflich-

tungen (noch) nicht fundamental hin zur Inklusion verändert. Besonders

deutlich wird dies in der fehlenden Deinstitutionalisierung von Sonder-

bzw. Förderschulen und -klassen. Die Institutionalisierungen sonderpäd-

agogischer Förderung und inklusiver Bildung in diesen föderalen Kontexten

zeigen also sowohl die Persistenz als auch die divergente Entwicklung von

Fördersystemen und Grenzen der Inklusion auf: Vielfältige Barrieren und

förderliche Faktoren inklusiver Bildung existieren gleichzeitig. Um die-

se in ihrer Spezifik zu verstehen, können komparatistisch-institutionelle

Ansätze hilfreich sein, um Selbstverständlichkeiten zu hinterfragen sowie

Transformationspotenziale und Veränderungsdynamiken zu explizieren.

1 Zur Institutionalisierung des Menschenrechts auf inklusive

Bildung als globale Norm

Auf globaler, nationaler und lokaler Ebene wird die hohe und gestiegene

Bedeutung formaler Bildung für Gesellschaften, Organisationen und In-

dividuen, auch Individuen mit besonderem Förderbedarf, hervorgehoben:

von der Frühförderung bis zur Hochschulbildung und dem lebenslangen



232 Justin J.W. Powell

Lernen (vgl. Baker 2014; Leemann u.a. 2016). Durch globale Initiativen wie

»Bildung für Alle« (»Education for All«) (UNESCO2015), die Konvention über

die Rechte von Menschen mit Behinderung der Vereinten Nationen (UN-

BRK, seit 2006), welche inklusive Bildung als Menschenrecht verankert,

oder die 17 globalen Nachhaltigkeitsziele (SDGs)1wird dasThema Inklusion

verstärkt in Bildungspolitik und -praxis aufgegriffen. Die globale Behinder-

tenbewegung sowie internationale Organisationen haben diese weltweite

Institutionalisierung beschleunigt (vgl. Zahnd 2017). Zwischen 2006 und

2023 wurde die UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behin-

derung (UN CRPD), welche inklusive Bildung als Menschenrecht in Artikel

24 rechtlich verankert, in den meisten Ländern (186) weltweit ratifiziert

(vgl. UN 2023), vorangetrieben vor allem durch Aktivist:innen der Behin-

dertenbewegung (Degener/Witzmann 2023). Somit wurden und werden

dieThemen Inklusion und Sonderpädagogik in Bildungspolitik und -praxis

in allen Regionen der Welt aufgegriffen, wenngleich oft in erster Linie dis-

kursiv und ohne durchgängige, tiefgreifende regulative Implementierung

oder gar vollständige normative Transformation (Richardson/Powell 2011;

Köpfer u.a. 2021). »Der Umsetzungsstand der zentralen Artikel 12, 19 und

24 UN-BRK macht deutlich, wie weit Deutschland vom menschenrechtli-

chen Verständnis von Behinderung noch entfernt, wie tief Ableismus in der

Gesellschaft verankert ist« (Degener/Witzmann 2023: S. 19).

Trotz der unbestreitbaren Erfolge in den Bemühungen, allen Kindern

denZugangzuBildungzuermöglichen–undsomitdie schulischeExklusion

zu reduzieren–, ist die vollständige schulische Inklusion aller Schüler:innen

für alle Bildungssysteme ein Ziel geblieben, welches angestrebt, aber nicht

flächendeckend realisiert worden ist. Selbst in den nordischen Ländern, die

vergleichsweise inklusive Bildungssysteme institutionalisiert haben, wird

Inklusion als gradueller Prozess sowie ständige Herausforderung wahrge-

nommen (vgl. Biermann/Powell 2014; Barow/Berhanu 2021). Der Übergang

von Exklusion zu Inklusion vollzieht sich im Hinblick auf die Förderorte

entlang eines Kontinuums von Segregation (Unterricht in unterschiedlichen

Gebäuden), über Separation (Unterricht im selben Schulgebäude, aber in

unterschiedlichen Räumen) und Integration (teilweise gemeinsamer Un-

terricht) hin zu vollständiger Inklusion aller Schüler:innen (umfassender

gemeinsamer Unterricht).

1 https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/nachhaltigkeitspolitik/nachhaltigkeitsziele-

erklaert-232174, letzter Zugriff: 13.12.2023

https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/nachhaltigkeitspolitik/nachhaltigkeitsziele-erklaert-232174
https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/nachhaltigkeitspolitik/nachhaltigkeitsziele-erklaert-232174
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Die Deinstitutionalisierung prinzipieller Exklusion – also Ausschluss

von allen öffentlichen Bildungsangeboten – ist jedoch nur der erste Schritt

hin zur größtmöglichen Teilhabe an formal organisierten Lernmöglich-

keiten, die eine vollständige Institutionalisierung der inklusiven Bildung

repräsentieren würde. Die über Jahrzehnte und sogar Jahrhunderte insti-

tutionalisierten separierenden und segregierenden sonderpädagogischen

Organisationsformen wurden etabliert, verallgemeinert und verteidigt und

blockieren somit gleichzeitig den Ausbau der inklusiven Bildung (Powell

2016; Blanck 2020). Insbesondere die deutschsprachigen Länder, die schon

sehr früh Einrichtungen der Heil- und Sonderpädagogik gründeten, zei-

gen eine persistente Paradoxie auf, nämlich die Institutionalisierung der

Inklusion ohne konsequente Deinstitutionalisierung der Segregation. Teil-

weise steigt trotz des weltweit anerkannten Menschenrechts auf inklusive

Bildung seit Jahren wieder die oft diskriminierende Beschulung außerhalb

von allgemeinbildenden Schulen.

Die Institutionalisierung inklusiver schulischer Bildung kann in den

Merkmalen des Zugangs und der Anwesenheit, der Beteiligung und der Teil-

habe – das heißt der Qualität der Lernerfahrungen aus Sicht der Lernenden

– sowie in Bezug auf die Lernleistung, respektive deren Zertifizierung, und

des Wohlbefindens bewertet werden. Aber inklusive Bildung als Menschen-

recht zu verstehen, geht weit über die Schulbildung hinaus und umfasst

auch die Übergänge in eine berufliche oder hochschulische (Aus-)Bildung

sowie das lebenslange Lernen. InGesellschaften auf der ganzenWeltwerden

Lerngelegenheiten immer wichtiger, denn Bildung gilt als zentrale Voraus-

setzung sowohl für die individuelle Entfaltung und Anerkennung als auch

für soziale und ökonomische Teilhabe (Leemann u.a. 2016). Die ungleiche

Verteilung von Lerngelegenheiten vor demHintergrund der fortwährenden

Exklusion und Diskriminierung von benachteiligten Gruppen im neolibe-

ralen Zeitgeist muss im gesellschaftlichen Kontext diskutiert werden (vgl.

Tomlinson 2017). Für den Bereich der sonderpädagogischen Förderung und

Inklusion sind im deutschsprachigen Raum, aber auch darüber hinaus,

größere Anstrengungen nötig.

Viele Jahrzehnte wurde dieser Bereich in der Bildungsforschung und im

Bildungsmonitoring vernachlässigt.Erst 2014widmete sich derBildungsbe-

richt Deutschland explizit demThema der Bildungschancen von Menschen

mit Behinderungen. Auf der Basis großer Dateninfrastrukturen, etwa im

RahmendesNationalenBildungspanels (NEPS), verdeutlichennunwichtige

bundesweite Ergebnisse über die erschwerten Übergänge von Förderschul-
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abgänger:innenmit demFörderschwerpunkt ›Lernen‹ die institutionalisier-

te Diskriminierung, die sie erfahren (vgl. Blanck 2020; Menze u.a. 2022). Es

geht hierbei nicht nur darum, den Stand der schulischen Inklusion zu erhe-

ben, sondern die individuellen ›Verwirklichungschancen‹ sowie die gesell-

schaftlicheTeilhabevonbenachteiligtenundbehindertenMenschenzumes-

sen (vgl. Nussbaum 2006; Teilhabebericht 2013, 2016, 2021). Dies hat sich als

große Herausforderung herausgestellt, weil Indikatoren, Inklusion als Pro-

zess valide und reliabel zu messen, größtenteils fehlen (vgl. Steinmetz u.a.

2021). Es wird deutlich, dass alternative Paradigmen und Modelle, wie das

der »schulischen Behinderung« (Powell 2016), die über hundert Jahre domi-

nanten sonderpädagogischen Ansätze, die das segregierte sonderpädagogi-

sche Fördersystem begründeten, noch nicht erfolgreich hinterfragt, delegi-

timiert oder gar ersetzt haben.

Auch wenn weltweit in Bildungssystemen verschiedener Regionen in-

klusive Strukturen entwickelt werden, können wir derzeit sehr wenige

Bildungssysteme finden, in denen alle Schüler:innen in ›inklusiven‹ Klassen

gemeinsam lernen: Paradoxerweise nimmt gleichzeitig die sonderpäd-

agogische Förderung seit Jahrzehnten weltweit zu, oft in Sonderschulen

oder Sonderklassen (Richardson/Powell 2011). Aber damit wird die wei-

terführende (Aus-)Bildung für Schulabgänger:innen erschwert und deren

Teilhabechancen gemindert (vgl. Pfahl 2011; Blanck 2020). Die inzwi-

schen aufgezeigte ›Sonderpädagogisierung der Inklusion‹ in Ländern wie

Deutschland oder Nigeria (vgl. Biermann 2022) verdeutlicht die Gefahr

des »backlash« gegen Inklusion durch Bildungspolitik und -verwaltung

sowie durch Interessensgruppen, vor allem die Sonderpädagogik selbst, die

Interessen am Erhalt des Status quo haben (Blanck u.a. 2013).

In Bezug auf die Schule muss immer wieder nach der Implementierung

der Vorgaben der UN-BRK in den Schulgesetzen und in der alltäglichen Pra-

xis gefragt werden. Solche Evaluationen erfolgen durch vielfältige Instan-

zen. Am wichtigsten sind die Aussagen der Betroffenen selbst, etwa in Be-

richten der BRK-Allianz (2013). Die Monitoring-Stelle des Deutschen Insti-

tuts fürMenschenrechte, die die EinhaltungderMenschenrechte überwacht

und fördert, zeigt auf, inwieweitDiskriminierungweiterhinbesteht undwie

sich die rechtliche Weiterentwicklung in den Bundesländern vollzieht. Von

dieser werden auch Debatten sowie politische Stellungnahmen der Regie-

rung eingefordert (vgl. Monitoring-Stelle 2021).

Supranationale Regierungendefinieren inklusive Bildung, etwa als »par-

ticipation inmeaningful learning for all«, wasmarginalisierte soziale Grup-
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pen einschließt – und somit einen weiten Begriff von Inklusion unterstützt

(vgl. Europäische Kommission 2013). Die Vereinten Nationen selbst verfol-

gen die Umsetzung in den einzelnen Ländern, die die UN-BRK ratifiziert

haben (vgl. General Comments on Inclusive Education; UN 2013; OHCHR

2016). Die globale Norm desMenschenrechts auf inklusive Bildung wird zu-

nehmend spezifischer, dennoch bedarf es der Forschung, der Interpretati-

on und der Implementation, was gerade in föderalistisch gesteuerten Bil-

dungssystemen wie in Deutschland, Österreich und der Schweiz mit räum-

lichenDisparitäten einhergeht.Die Institutionalisierung inklusiver Bildung

erfolgt auf verschiedene Ebenen und muss gegen Kräfte gesichert werden,

die ihr widersprechen.

2 Von Exklusion zur Inklusion über Segregation, Separation und

Integration

Trotz der unbestreitbaren Erfolge in den Bemühungen, allen Kindern den

Zugang zu Bildung zu ermöglichen – und somit die schulische Exklusion

zu reduzieren – ist die vollständige schulische Inklusion aller Schüler:innen

weltweit eine große Herausforderung geblieben. Reduzierte Exklusion

heißt jedoch keinesfalls automatisch zunehmende Inklusion. Wie die Aus-

weitung des Zugangs zu formalisierter Bildung insgesamt, vollzieht sich

der Übergang von Exklusion zu Inklusion im Hinblick auf die Förderorte

graduell – und ›pfadabhängig‹ – anstatt transformativ (vgl. Blanck u.a.

2013).

Demnach erfolgt der institutionelle Wandel inkrementell – schrittweise

und aufeinander aufbauend. Diese Prozesse bedürfen der Mehrebenanaly-

se, denn oftwerdenSchichten (layers) aufeinander aufgebaut (Biermannu.a.

2020). Historisch bedingt wird sonderpädagogische Unterstützung in ver-

schiedenenOrganisationsformenangeboten,entlangeinesKontinuumsvon

Segregation über Separation und Integration hin zu vollständiger Inklusion

(umfassendergemeinsamerUnterricht).DieÜberwindungorganisationaler

Exklusion,wasnoch eineAlltagsrealität fürMillionen vonKindernbeispiels-

wiese in Nigeria ist, ist demnach nur der erste Schritt hin zur gesicherten

Teilhabe an formal organisierten Lernmöglichkeiten des gemeinsamen Un-

terrichts (vgl. Biermann 2022). Die etablierten separierenden und segregie-

renden sonderpädagogischen Organisationsformen der Sonderklassen und
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-schulen, die verallgemeinert und verteidigt werden, blockieren gleichzeitig

strukturell den flächendeckendenAusbauder inklusivenBildung (vgl.Powell

2016).

Die Europäische Agentur für sonderpädagogische Förderung und inklu-

sive Bildung (EASNIE) hat unter Rückgriff aufmehrereDekadenderwissen-

schaftlichen Beratung von Regierungen in diesen Fragen Grundprinzipien

zur Umsetzung einer hochwertigen inklusiven Bildung und Erziehung für

alle Lernenden entwickelt:

»Gesetzgebung und Politik müssen einem gemeinsam von den Interessenvertretern for-

mulierten, klaren Konzept für eine gerechte, hochwertige inklusive Bildung und Erzie-

hung folgen.DiesesKonzept sollte in einen einheitlichen rechtlichenundpolitischenRah-

men einfließen, der an den wichtigsten internationalen und europäischen Konventionen

undKommunikationen alsGrundlage für eine aufRechten basierendePraxis ausgerichtet

ist und für alle Lernenden gilt« (EASNIE 2021: 1).

Diese Empfehlung zeigt eine ideale Vorstellung auf, jedoch verändern sich

Bildungssysteme konkret eher graduell und inkrementell, denn radikal oder

transformativ (vgl. Blanck u.a. 2013; Edelstein 2016). Dies führt zu Konflik-

ten, Diskrepanzen sowie persistente Disparitäten.

3 Persistente Varianz in den Förderquoten und ein Kontinuum

an Förderorten

Sowohl Förderquoten als auch Förderorte weisen eine erstaunliche Varianz

auf, denn sowohl Schulbildung als auch individuelle Förderung werden

inter- wie intranational sehr unterschiedlich organisiert (OECD 2007). Der

UN-BRK folgend sollen über dem gesamten Lebensverlauf Barrieren abge-

baut werden, um Zugang zu Bildung, Ausbildung undHochschulbildung zu

sichern und somit die Teilhabe am Arbeitsmarkt und am gesellschaftlichen

Leben zu unterstützen (vgl. Powell/Blanck 2023). Während viele Länder

aufgrund mangelnder Ressourcen sehr wenige Unterstützungsleistungen

bereitstellen können, wird in anderen (sehr) viel in etablierte (sonderpäd-

agogische) Fördersysteme und/oder in Individualleistungen investiert.

Jedoch ist es nicht lediglich eine Frage von Ressourcen, sondern vor allem

eine des Willens: Sollen nicht alle Kinder und Jugendliche, unabhängig von

der ihnen zugeschriebenen Leistungsfähigkeit, in ihren eigenen Lernpro-

zessen unterstützt und gemeinsam in inklusiven Klassen gefördert werden?
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Das besagt die UN-BRK und ist inzwischen geltendes Recht in den meisten

Ländern.

Insbesondere in Deutschland und seinen kontinentaleuropäischen

Nachbarländern, wo im internationalen Vergleich ein (sehr) hoher Anteil

an Schüler:innen mit sonderpädagogischem Förderbedarf weiterhin an

Sonderschulen unterrichtet wird (EASNIE 2021), stellt die Vision »inklusi-

ver Bildung für Alle« die gesamte Struktur des Bildungswesens in Frage.

Aber auch für Nationalstaaten mit längerer Tradition der flächendecken-

den schulischen Integration wächst aufgrund der UN-BRK der Druck zu

grundlegenden Reformen, denn Politiken wie pädagogische Praktiken

sollen sich hin zu einer Schule weiterentwickeln, in der unabhängig von

den Lernausgangslagen im gemeinsamen Unterricht alle Schüler:innen

optimal gefördert wird. Dabei ist die frühzeitige Partizipation relevanter

Akteure notwendig, um Unkenntnis sowie Vorbehalte entgegenzuwirken

und »widersprechenden Re-Konstruktionen« inklusiver Bildungsreformen

vorzubeugen (Merz-Atalik/Beck 2022: 163).

InKanadaunddenUSAgibt es verschiedeneFördermöglichkeiten inner-

halbderGesamtschulen;Sonderschulensindsehr selten.Dagegenwird trotz

Ratifizierung der UN-BRK in ›binären‹ Systemen wie in Belgien, Deutsch-

land, Österreich oder der Schweiz die räumliche Trennung von Regel- und

Sonderbeschulung in vielenBundesländern bzw.Kantonen beibehalten (vgl.

z.B. Mejeh/Powell 2018). Viele Nationalstaaten in Europa und Nordamerika

haben jedoch ihre Bildungssysteme derart reformiert, dass ein ›Kontinuum‹

an Förderorten, von Sonderschulen über Sonderklassen zu inklusiven Klas-

sen entstanden ist (vgl. EASNIE 2021). Auch die deutschsprachigen Länder

bewegen sich, Schritt für Schritt, in Richtung eines Kontinuums von Segre-

gation über Separation und Integration hin zu vollständiger Inklusion (ge-

meinsamer Unterricht). Dabei ist die bildungspolitische Rhetorik weitaus

ambitionierter als es die schulischen Realitäten sind.

Internationalewie intranationaleVergleiche arbeiten vor diesemHinter-

grund Barrieren wie auch förderliche Faktoren der Anerkennung und Ver-

wirklichung desMenschenrechts auf inklusive Bildung heraus.Vergleichen-

de Studien zur Entwicklung inklusiver Bildung beziehen sich häufig auf die

Definitionen von Förderbedarfen und Konzeptualisierungen von ›Behinde-

rung‹ allgemein sowie entsprechende Policy-Empfehlungen internationaler

Organisationen (vgl. Zahnd 2017) oder anderer Länder, insbesondere dieje-

nigen, wie etwa Island, Norwegen oder Kanada, die seit den 1990er Jahren

inklusive Schulen weiterentwickelt haben (vgl. Köpfer 2013; Kiuppis/Peters
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2014; Óskarsdóttir/Köpfer 2021; Powell u.a. 2021).Umdie Barrieren der Um-

setzung inklusiverBildungüberwindenzukönnen,muss zunächst die ideel-

le, normative und regulative Institutionalisierung segregierender und sepa-

rierender Bildungssysteme verstanden und die Entwicklung hin zum Kon-

tinuum der Förderorte untersucht werden (vgl. Powell 2016). Die vielfälti-

gen negativen Folgen der Stigmatisierung für Individuen und Gesellschaf-

ten sowie die eingeschränkten sozialen und fachlichen Lerngelegenheiten in

segregierten Settings bedürfenweiterhin der kritischenReflexion (vgl. Pfahl

2011; Blanck 2020). Hier sind komparative Ansätze zur Erforschung länder-

vergleichender und historischer Fragestellungen hilfreich.

4 Inklusion international: Historische und vergleichende

Ansätze und Studien

Es gibt viele Gründe dafür, die relativ rare historisch-komparative und

ländervergleichende Perspektive einzunehmen. Signifikant in unserer globa-

lisiertenWelt sind die kontinuierlichen Versuche des »Lernen von anderen«

(vgl. z.B. Beiträge in Steiner-Khamsi/Waldow 2012). Vor allem seit dem

zweiten Weltkrieg hat es eine weltweite Bildungsexpansion gegeben, die

kein Land unberührt ließ: Die Institutionalisierung vielfältiger Organisa-

tionsformen formaler Bildung schreitet voran, sodass von einer komplett

beschulten Gesellschaft – also schooled society (Baker 2014) – gesprochen

werden kann. Die Sonderpädagogik hat sich teilweise vor Einführung der

allgemeinen Schulpflicht etabliert und hat besonders die Leitprinzipien

und Begründungen schulischer Strukturen und pädagogischen Handelns

in Bezug auf Heterogenität, Diversität und Vielfalt mitbestimmt. Wäh-

rend internationale und intranationale Vergleiche Kritiken des Status quo

begünstigen, unterstreichen auch historische Vergleiche die Kontingenz

dieser Entwicklungen.

Ob Schulleitungstests, Benchmarks oder Rankings, kein Land kann sich

mehr den internationalen Vergleichsprozessen entziehen, auch nicht im

Bereich der inklusiven Bildung, obwohl es bislang an verlässlichen und

verbindlichen Inklusionsindikatoren fehlt (vgl. Steinmetz u.a. 2021). Es

gibt eine wachsende Anzahl internationaler Vergleiche der Institutionali-

sierung sonderpädagogischer Fördersysteme sowie inklusiver Bildung (z.B.

Beiträge in Köpfer u.a. 2021; Powell 2016; Schäfer 2021; Biermann 2022).
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Es mangelt an anspruchsvollen systematischen sowie methodischen em-

pirischen Arbeiten zum Wandel in der Sonderpädagogik (Biewer/Luciak

2010) sowie in der inklusiven Bildung, auch wenn bspw.Mitglieder diverser

Sektionen in der erziehungswissenschaftlichen Fachgesellschaft (Deutsche

Gesellschaft für Erziehungswissenschaft, DGfE) zunehmend kooperativ

die deutsche Inklusionsforschung stärken (vgl. z.B. Budde u.a. 2019). Trotz

umfassender vergleichender Studien, wie die der UNESCO oder der OECD

sowie in Europa die der European Agency oder der Expertennetzwerke

in den letzten Jahrzehnten, gibt es viele Lücken in dem Wissen über die

(De)Institutionalisierung von Fördersystemen wie auch über die Bestre-

bungen, Bildungssysteme zu verwandeln, um inklusiver zu werden (vgl.

Richardson/Powell 2011; Köpfer u.a. 2021).

Zukünftige Analysen sollten über den bisher vielfach untersuchten Ost-

West-Dialog hinausgehen, verstärkt auch eine globale Perspektive einneh-

men und zwischen denRegionen undKontinenten (globaler Norden/Süden)

vergleichen, insbesondereaus interkulturellerPerspektive,unddiegestiege-

ne Relevanz internationaler Organisationen sowieNetzwerke der Behinder-

tenbewegung analysieren (vgl. Zahnd 2017; Proyer/Bilgeri 2021; Biermann

2022). Diese sollten die Interpretation globaler, nationaler und lokaler Nor-

men wie die der Inklusion auf unterschiedlichen Ebenen untersuchen. Um

die aktuellenGrenzen inklusiverBildung zu erkennen,zu verstehenund ver-

ändern zukönnen,werden theoretisch anspruchsvolle, systematische, expli-

zite Ländervergleiche von Bildungssystemen entscheidend sein (vgl. Köpfer

u.a. 2021).

5 Zur pfadabhängigen Institutionalisierung

sonderpädagogischer Förderung und inklusiver Bildung

WährendwiederkehrendeReformen die fortwährende Institutionalisierung

reflektieren, kämen Transformationen eher einer Deinstitutionalisierung

nahe, denn sie würden zumeist unhinterfragte Strukturen grundlegend

verändern. Stattdessen erfolgt die typische Weiterentwicklung von Bil-

dungssystemen zumeist ›pfadabhängig‹, d.h. schrittweise verstärkend,

denn Bildungsreformen beziehen sichmeistens auf die schon existierenden

Institutionen und Organisationen, die aufgrund bereits erfolgter Inves-

titionen und Lerneffekte schwer veränderbar sind (vgl. Blanck u.a. 2013).
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Dies zeigt sich darin, dass Sonderschulen und Sonderklassen bis heute

die Hauptorganisationsformen sonderpädagogischer Förderung geblie-

ben sind, trotz rechtlicher Zwänge zur Transformation und dies nicht nur

im deutschsprachigen Raum. Die Stärke der sonderpädagogischen sowie

der mächtigen klinischen Professionen ist ungebrochen, aber gleichzeitig

verbreiten sich zunehmend kulturelle und sozial-politische Modelle von

Behinderung sowie menschenrechtliche Perspektiven (Tschanz 2022); hier

werden verschiedene institutionelle Schichten gleichzeitig ausgebaut und

es kommt zu paradoxalen Veränderungsdynamiken auf mehreren Ebenen

(Biermann/Pfahl/Powell 2020).

Diese Analyseperspektive fokussiert die Bedeutung von Ideen für die

Entwicklung von Institutionen undOrganisationen und unterstreicht dabei

die kulturellen und strukturellen Kontextfaktoren, die inklusive Bildung

erschweren oder ermöglichen.Wechselwirkungen zwischen Behinderungs-

paradigmen und -kategorien und der Entwicklung sonderpädagogischer

Organisationsformenwerden in Analysen der Kategorien des Förderbedarfs

sowie die Klassifizierungsprozesse sichtbar, die weitreichende Auswirkun-

gen auf die individuellen Entwicklungsmöglichkeiten und Lebenschancen

von Schüler:innen haben (vgl. Powell u.a. 2023).

Die aktuelle Verfasstheit der Fördersysteme und die Debatten um deren

Reform sind nur zu verstehen, wenn die historischen Legitimitätsbe-

strebungen und Interessenlagen bekannt sind, die zu diesen hochgradig

institutionalisierten Organisationsformen geführt haben. Neo-institutio-

nalistische Ansätze unterstreichen die Wirkmächtigkeit historisch über-

lieferter Ideen – etwa medizinischer Modelle von Behinderung – sowie

die Beständigkeit, der auf deren Basis legitimierten, schulischen Organi-

sationsformen, vor allem der Sonderschulen oder -klassen. Wesentliche

Barrieren für die heutige schulische Integration respektive Inklusion vor

allem in westlichenWohlfahrtsstaaten liegen in der langfristigen Institutio-

nalisierung sonderpädagogischer Fördersysteme sowie der Selektivität und

Stratifizierung des Bildungswesens insgesamt. In Deutschland nach 1945

wurden die unterschiedlichen Bildungssysteme durch sich verändernde

Behinderungsparadigmen, die sich beispielsweise in Deutschland in histo-

rischen KMK-Empfehlungen (von 1964, 1972, 1994 und 2011) nachzeichnen

lassen, durch kulturelle Leitideen, insbesondere in Bezug auf Bildung und

Gleichheitsprinzipien sowie politische und gesellschaftliche Bewegungen

geprägt. Gleichzeitig stellten diese inkrementellen Reformen die schulische

Aussonderung nicht in Frage: es kam lediglich zu einer Reinstitutionali-
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sierung sonderpädagogischer Fördersysteme im neuen Gewand; zuletzt

teilweise und paradoxerweise als ›inklusive‹ Bildung: die »Sonderpädagogi-

sierung der Inklusion« (Biermann 2022).

Aktuell wird weltweit über Leistungsstandards und individuelle Kom-

petenzen sowie die vielerorts angestrebte ›Schule für alle‹ diskutiert. Wenn

schulische Inklusion, in welcher alle Schüler:innen in der Erreichung ih-

rer individuellen Lernziele unterstützt werden, nicht nur eine rhetorische

Forderung bleiben soll, muss sich diese gegen kognitive, normative und

rechtliche Beharrungskräfte der institutionalisierten Organisationsformen

durchsetzen,die fürSchüler:innenmit attestiertemFörderbedarf entwickelt

worden sind. Hier kann v.a. zwischen schrittweisem und transformativem

Wandel unterschieden werden, zum Beispiel der stetige Ausbau des Son-

derschulwesens seit den 1960er Jahren bis heute in Westdeutschland, im

Vergleich zur Transformation des Bildungswesens in den neuen Bundeslän-

dernnachderWiedervereinigungmit einemerstaunlich starkenAnstieg der

Sonderbeschulung in den östlichen Bundesländern (vgl. Autorengruppe Bil-

dungsberichterstattung 2014; 2016; 2020). Dies zeigt, wie wirkmächtig die

Idee der ›besonderen Beschulung‹ trotz der politischen Transformation der

Wiedervereinigung Deutschlands sowie die Veränderung der Kategorien

des Förderbedarfs weiterhin bleibt.

Insbesondere in föderalen politischen SystemenwieDeutschland,Kana-

da,der Schweiz oder denUSAdarf dieAnalyse vonDisparitätennicht auf der

Nationalebene stehen bleiben, da es auch große regionale Varianzen gibt. Es

sind deshalb auch intranationale Vergleiche von Nöten (vgl. zu Deutschland:

Gasterstädt 2019; Blanck 2020; Kanada: Köpfer 2013; Schweiz: Mejeh/Powell

2018).Dennoch zeigt auchder deutsch-amerikanischeVergleich für die letz-

ten 100 Jahre eine deutliche nationale Divergenz aufgrund kontrastieren-

der »institutioneller Logiken« (Friedland/Alford 1991): »interschulischer Se-

gregation« in Deutschland und »intraschulischer Separierung« in den USA

(Powell 2016).

Etwa um 1900 begann eine Phase der sogenannten »Nachahmung« (vgl.

DiMaggio/Powell 1983), in der im gegliederten BildungswesenDeutschlands

die Hilfsschule (Sonderschule) entwickelt wurde, nach der Logik ›homo-

gener‹ Lerngruppen und eigenständiger Schulformen. Im Vergleich dazu

wurden in den Gesamtschulen der USA Sonderklassen etabliert, die alle

Schüler:innen mit (unterschiedlichen) Förderbedarfen gemeinsam in he-

terogenen Klassen zu unterstützen suchten. In der zweiten Phase, der der

Expansion und der Differenzierung seit etwa den 1950er Jahren, kam es mit
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der universellen Schulpflicht und der sonderpädagogischen Förderung zu

heterogenen Schülerschaften, wobei in US-amerikanischen Schulen ledig-

lich eine individuelleDifferenzierungnachKategorienderBeeinträchtigung

vorgenommen wurde. In Deutschland war die organisatorische Differen-

zierung (nach Sonderschularten) für die Förderung ausschlaggebend. In der

dritten Phase zeichnete sich ein Konflikt zwischen der Persistenz der legiti-

mierten Selektion in Sonderklassen oder -schulen –mit vielen Ressourcen,

jedoch niedrigem Status – und dem Wandel hin zur inklusiven Bildung

ab. Seit den 1970er Jahren folgen elterliche, professionelle und politische

Interessen mehrheitlich der »institutionellen Logik« der Bildungssysteme,

nämlich der Separation in den USA und der Segregation in Deutschland,

weshalb diese Länder fortwährend und flächendeckend herausgefordert

sind, inklusive schulische Bildung für alle zu verwirklichen (siehe Powell

2016).

Wichtig ist es in der Diskussion über inklusive Bildung, die historische

Entwicklung sonderpädagogischer Fördersysteme nicht außer Acht zu las-

sen. Gleichwohl darf nicht nur auf Indikatoren zurückgegriffen werden, die

auf existente, ausgebaute Systeme Bezug nehmen. Vielmehr sollen sie um

Aspekte ergänzt werden, die für das Verständnis von Inklusion und die Kri-

tik des Status quo der schulischen Segregation und Separation und deren

Konsequenzennotwendig sind,u.a.die StratifizierungdesBildungswesens,

dieÜberrepräsentanz sozial benachteiligterKinder und Jugendlicher,die als

›lernbehindert‹ etikettiert werden, oder die Intersektion bestimmter Merk-

male in der Gruppe der Sonderschüler:innen: Immer noch gibt es keine ver-

lässlichen Statistiken der ›Inklusion‹, die auch die Qualitäten des gemeinsa-

menUnterrichts in der Flächemessbarmachen (Steinmetz u.a. 2021; Powell

u.a. 2023).

In Gesellschaften weltweit werden Lerngelegenheiten immer wichtiger,

denn Bildung gilt als zentrale Voraussetzung sowohl für die individuelle

Entfaltung und Anerkennung als auch für soziale, politische und ökonomi-

sche Teilhabe. Empirische Analysen zeigen, wie sehr institutionelle Logiken

und Strukturen den Schul(miss)erfolg sowie die Übergänge in der Berufs-

vorbereitung sowie die weiteren Lebenschancen bestimmen, dabei kann die

Berufsbildung als wesentliche Brücke funktionieren (vgl. Blanck 2020 zu

Deutschland; Tschanz/Powell 2020 zur Schweiz und den USA). Das Konti-

nuum von der Sonderbeschulung hin zur Beschulung in inklusiven Klassen

mag in Deutschland noch nicht sehr ausdifferenziert sein, ist dafür aber

sehr unterschiedlich organisiert. Der Sonderbeschulung wird zwar durch
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weitere Unterstützungsangebote und Entscheidungsmöglichkeiten für Fa-

milien entgegengewirkt, dennoch wird es sehr wahrscheinlich juristischer

Klagen bedürfen, um flächendeckend das Recht auf inklusive Bildung zu

sichern – ähnlich wie im Falle der USA seit den 1970er Jahren.

Trotz dieser zumeist als positiv zu bewertenden Entwicklungen für

betroffene Individuen und Familien, ist diese Vielfalt der Optionen, so zeigt

es der US-amerikanische Fall deutlich, auch eine Barriere der Inklusion,

denn andere Förderorte bieten weniger gemeinsamen Unterricht als die

tatsächlich inklusiv unterrichteten Klassen in Schulen für alle. Auch wenn

in Bildungssystemen in allen Regionen inklusive Strukturen punktuell –

und zumeist durch große Anstrengung seitens der Lehrkräfte – entwickelt

werden, finden wir weltweit derzeit sehr wenige Bildungssysteme, in denen

alle Schüler:innen in ›inklusiven‹ Klassen gemeinsam lernen. Die sonder-

pädagogische Förderung nimmt seit Jahrzehnten weltweit zu, meist in

Sonderschulen oder -klassen.Damit wird die weiterführende (Aus-)Bildung

für Schulabgänger:innen erschwert.

Die gegenwärtige Stabilität des Sonderschulsystems bei gleichzeitiger

Zunahme von schulischer ›Integration‹ inDeutschland (vgl. Bildungsbericht

2014; 2016; 2020) steht der aktuellen bildungspolitischen Zielsetzung der

Inklusion aller Schüler:innen in gemeinsamen Klassen entgegen. Dabei

verspricht die Überwindung der Segregation – die Deinstitutionaliserung

der Sonderschulen – hin zur Inklusion eine kontinuierliche Verminderung

der Stigmatisierung jener Schüler:innen. Deutschland ist noch sehr weit

entfernt vom Ziel der Inklusion.

6 Divergenz von Fördersystemen und Grenzen der Inklusion

Um den realen Stand in den Bundesländern im föderalen System Deutsch-

lands zu messen, sind verschiedene Ansätze und systematische Vergleiche

notwendig (vgl. Helbig/Nikolai 2015; Preuss-Lausitz 2019; Blanck 2020).

Seit Jahrzehnten wurden die Tagungen der Inklusionsforscher:innen (IFO)

genutzt, um die Entwicklungen der schulischen Integration und Inklusi-

ven Bildung zu verfolgen. Themenschwerpunkte zur schulischen Inklusion

im deutschsprachigen Raum wurden in der Zeitschrift für Erziehungswissen-

schaft (Heft 2/2014), aber inzwischen widmen sich ganze Zeitschriften der

Thematik, etwa seit 2008 die Zeitschrift für Inklusion (https://www.inklusion-

online.net; z.B. Heft 2/2016, Heft 1/2017) oder die Zeitschrift für Disability

https://www.inklusion-online.net;
https://www.inklusion-online.net;
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Studies seit 2021 (https://zds-online.org/). Viele Länder hatten schon Jahre

vor Inkrafttreten der UN-BRK wichtige Schritte hin zu mehr schulischer

Integration sowie gemeinsamem Unterricht unternommen. Jedoch stellt

die UN-BRK sowohl eine entscheidende Chance als auch ein Risiko dar, in

dem die Positionen für und gegen den nötigen transformatorischenWandel

neu justiert werden und sich politische Kräfteverhältnisse verändern. Es

fehle politisch auch die letzte Konsequenz der transformativen inklusi-

ven Bildungsreform, nämlich die vollständige Auflösung des gegliederten

Schulsystems und stattdessen die Etablierung einer Gemeinschaftsschule

für alle. In Bundesländervergleichen wird deutlich, wie schwierig es ist,

trotz progressiver Rhetorik sowie Ratifizierung der UN-BRK die notwen-

dige öffentliche Unterstützung für ein inklusives Schulsystem aufzubauen

und gegen persistente Strukturen durchzusetzen (vgl. Helbig/Nikolai 2015;

Gasterstädt 2019; Steinmetz u.a. 2021).

Ein für Deutschland ›abweichender Fall‹ ist Schleswig-Holstein, welcher

Aufschluss darüber gibt, unter welchen Bedingungen sich die institutionel-

len Reproduktionsmechanismen des Sonderschulwesens aushebeln lassen;

er offenbart damit institutionelleGelingensbedingungen für integrativeund

möglicherweise auch inklusive Schulentwicklung (siehe Blanck u.a. 2013).

In Deutschland wird im internationalen Vergleich ein besonders hoher An-

teil derSchüler:innenmit sonderpädagogischemFörderbedarf (SPF) anSon-

derschulen unterrichtet. Die vermeintlichen Vorteile solcher Unterrichtung

in Sonder-/Förderschulenwerden jedoch von reformorientierten Eltern und

Akteuren aus Wissenschaft, Politik und Praxis sowie internationalen Orga-

nisationen seit Jahrzehnten in Frage gestellt, denn die Bilanz des Sonder-

schulwesens ist verheerend: Etwa drei Viertel aller Sonderschüler verlassen

die Schule ohne Schulabschluss; Absolvent:innen haben kaum Chancen auf

einen erfolgreichen Übergang in Berufsausbildung und Arbeitsmarkt; viele

kämpfen jahrelangmit demStigmader ›Anormalität‹ undwerden inBerufs-

vorbereitungsmaßnahmen verwahrt (Powell u.a. 2023). Trotz dieser offen-

kundigen Defizite ist das Sonderschulwesen – zumindest bis zur Ratifizie-

rung der UN-Behindertenrechtskonvention 2009 – in kaum einem Bundes-

land schulpolitisch grundsätzlich infrage gestellt worden, denn als Bestand-

teil des gegliederten Schulsystems ist diese Organisationsform gesellschaft-

lich tief verwurzelt. In ihrer gesamtdeutschenExpansion hat dieHilfsschule

(später: Sonder- oder Förderschule) massive Beharrungskräfte entfaltet, die

einer grundlegenden Abkehr von dieser zugunsten der viel geforderten in-

klusiven Beschulung entgegenstehen. In dieser Hinsicht herrscht auch heu-

https://zds-online.org/
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te in denmeistenBundesländern ein beträchtlichesMaßanKontinuität (vgl.

Steinmetz u.a. 2021; Hänsel 2024). Für das Gelingen inklusiver Schulrefor-

men bedarf es einer systematischen Herangehensweise zur Überwindung

der Reformhindernisse.Die Bedeutung inkrementeller Prozesse für institu-

tionellenWandelmit – imErgebnis– transformativerWirkungwerden auf-

gezeigt ebensowie change agents einenwichtigen Beitrag zu institutionellem

Wandel leisten.

7 Barrieren und förderliche Faktoren inklusiver Bildung

Je nach Ebene sind es eine Reihe Barrieren, die inklusive Bildungsreformen

verhindern, zugleich aber förderliche Faktoren, die Reformvorhaben er-

möglichen.Hierwurden skizzenartigwesentliche Barrieren und förderliche

Faktoren hervorgehoben. Es handelt sich um idealtypische Zuspitzungen,

die jedoch anhand der empirischen Rekonstruktion auf der Entwicklung

der föderalen Systeme über das 20. Jahrhundert bis zur Unterzeichnung der

UN-BRK (2006) basieren (vgl. Powell 2016). Zuerst sind es Ideologien, Para-

digmen undWeltanschauungen, die bestimmen, was im jeweiligen Kontext

überhaupt ›denkbar‹ wird. Gesellschaftliche Werte wie die Orientierung an

›Normalität‹ und der Verherrlichung der kulturellen Homogenität stehen

im Gegensatz zu demokratischen Prinzipien, für die Vielfalt und Egalität

zentral sind. Inklusive Bildung wird durch Paradigmen der Gerechtigkeit

gefördert, durch die Vorstellung der homogenen Lerngruppe verunmög-

licht. Die Bildungsziele ähneln diesen übergreifenden gesellschaftlichen

Werten. Hier können die enge Leistungsorientierung und die Idee einer

›begabungsangemessenen‹ Bildung mit holistischen Bildungszielen kon-

trastiertwerden,die sich aufmultiple Intelligenzen sowie die entscheidende

Rolle sozialer Kompetenzen für das Leben in Gemeinschaft undGesellschaft

beziehen.

Im Bereich der sonderpädagogischen Förderung, aber auch in Schulen

insgesamt sowie im gesellschaftlichen Kontext sind es auch die Behinde-

rungsparadigmen, die bestimmte Fördermaßnahmen und Verhaltenswei-

sen gegenüber Menschenmit Behinderung begünstigen – oder verhindern.

Zunennenwärendie Barrieren,die dadurch entstehen,dass gesellschaftlich

die Annahme verbreitet ist, Behinderung sei ein individuelles Defizit – so

wurde und wird es in den klinischen Fächern meistens wahrgenommen.

Behinderung muss hingegen im Sinne von ›Be-hinderung‹ oder ›behindert
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werden‹ als Phänomen bestimmter diskriminierender Strukturen, Kultu-

ren und Praktiken gedeutet werden. Das Paradigma der Menschenrechte

stärkt Individuen unabhängig ihrer sozial-zugeschriebenen Merkmale und

schützt Minderheiten. Bezogen auf Schule legitimiert ein klinisches Modell

von Behinderung eine Sonderpädagogik, die auf die Kompensation von De-

fiziten fokussiert. Eswird erwartet, dass Sonderschulenwie Krankenhäuser

einen notwendigen Schonraumbieten.Hingegen ist ein Förderfaktor inklu-

siverBildungdieVorstellung,alle Schüler:innen sollten individuell gefördert

werden, um ihre jeweils eigenen Lernziele zu erreichen.

Natürlichwerdendiese verschiedenenPerspektiven von Interessengrup-

penaufgegriffenundpolitischdurchgesetzt.Hiergilt es zuerkennen,welche

Gruppen dominant sind, wer über Bildungsreformen entscheidet und ent-

scheiden darf – undwer Deinstitutionalisierungsversuche verhindert. Star-

ke Barrieren gegen inklusive Bildung sind immer wieder in Eigeninteres-

sen der sonderpädagogischen Profession an eigenen Schulformen und Zu-

ständigkeitsbereichen zu finden (vgl. Hänsel 2024). Dagegen – und hier ist

die weltweite Ratifizierung der UN-BRK ein entscheidendes Beispiel – ha-

ben sich die globale Behindertenbewegung und lokal agierende Selbsthilfe-

gruppen, Jurist:innen sowie Elternverbände erfolgreich für inklusive Schul-

bildung eingesetzt (vgl. Degener/Witzmann 2023).

Wo auch immer Schulen inklusiver werden, sind solche Vereinigungen

und Vernetzungsaktivitäten zentral für den Erfolg. Verbände und Nichtre-

gierungsorganisationen können sich am Status quo orientieren und somit

Reformen blockieren. Aber Bewusstseinsbildung und Druck von außen und

von oben, wenn sie aktiv vermittelt und verfolgt werden, können entschie-

den unterstütztwerden, etwa durch dieUN-BRK-Allianz inDeutschland so-

wie durch die offizielle Monitoringstelle des Deutschen Instituts für Men-

schenrechte (vgl. Aichele 2019). In den letzten Jahren wird durch die gesell-

schaftspolitischen Debatten um inklusive Bildung derMarginalität derThe-

men ›Behinderung‹ sowie ›Förderbedarf‹ entgegengewirkt, jedoch auch das

Risiko erhöht, Gegner:innen auf den Plan zu rufen.

Entscheidende Fragen sind in der Bildungspolitik und -steuerung sowie

den zur Verfügung gestellten Ressourcen zu sehen. Die Frage nach der

Entscheidungsgewalt ist von zentraler Wichtigkeit, gerade in föderalen

Systemen. Die KMK spricht Empfehlungen aus und ist dabei in der Nach-

kriegszeit – bis heute – oft dem Verband Deutscher Sonderschulen (VDS)

gefolgt.Hingegen ist ein förderlicher Faktor inklusiver Bildung der gesetzli-

che Zwang, Barrierefreiheit in allen öffentlichen Einrichtungen zu fördern.
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Nicht nur aktuell sind Fragen des Elternwahlrechts und der tatsächlich lokal

verfügbaren Optionen brisant. Die UN-BRK unterstreicht, dass inklusive

Bildung alsMenschenrecht zu verstehen ist –und zwar unabhängig von den

Ressourcen, die zur Verfügung gestellt werden.

Gleichzeitig ist inklusive Bildung eine zu unterstützende Reform gerade

unter Berechnung der gesamtgesellschaftlichen Kosten der Segregation,

der Stigmatisierung und – in den Worten Lisa Pfahls (2011) – der »Nicht-

Befähigung«. Die Finanzierungsvorbehalte der deutschen Bundesländer

sowie die Beibehaltung der Doppelstruktur der ›Regelschulen‹ und ›Förder-

schulen‹ sind die teuerste Option; Inklusion rechnet sich (vgl. Klemm 2012).

Umgekehrt ist der Versuch, in der schulischen Inklusion ein Sparmodell

zu sehen, eine Wendung, die als großes Hindernis für deren Verbreitung

angesehen werden muss. Anstelle des Ausspielens von ›Egalität‹ und ›Effi-

zienz‹ sollten die wesentlichen Vorteile der Inklusion für Schüler:innen und

Gesellschaft explizit hervorgehoben werden. Nicht zuletzt auf der Ebene

der Schulen selbst, wo die Selektionsprozesse stattfinden, und Bildungs-

pfadentscheidungen getroffen werden, sind persistente Barrieren und

förderliche Faktoren des Lernerfolgs aller Lernenden zu diskutieren und

abzuwägen.

Indem inklusive Gesamtschulen und Gemeinschaftsschulen mehrere

Bildungswege und -angebote bereitstellen, können Lehrende flexibel auf

Lernbedürfnisse reagieren und Unterstützung leisten, was dann auch eine

revidierbare Entscheidung darstellt – im Gegensatz zur Sonderbeschulung,

die nur bedingt zur Rückschulung auf die ursprüngliche Schulform führt.

Hilfreiche Faktoren sind zieldifferenter Unterricht, individuelle Förder-

pläne sowie eine Vielfalt der Beurteilungsmodi, wohingegen im Bereich

der Evaluation enge Raster oft zur Klassenwiederholung führen und der

Inklusion entgegenwirken.

8 Fazit

In diesem Beitrag wurden die paradoxale Expansion und Persistenz der

schulischen Segregation anstatt der Ausweitung der Inklusion aufgezeigt.

Dabei wurde lediglich ein gradueller Wandel statt einer Transformation

dieser komplexen Bildungssysteme konstatiert. Es lässt sich festhalten,

dass die Förderquote aufgrund größeren Bedarfs (oder wahrgenommener

Lernschwierigkeiten), erhöhter Standards und gesteigerter Rechenschafts-
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pflicht als Teile der Governance von Bildung wohl weiter steigen wird.

Sonderpädagogische Förderung nimmt seit Jahrzehnten weltweit zu, oft in

Sonderschulen oder -klassen.

Es mag paradox erscheinen, dass gleichzeitig sowohl segregierende als

auch inklusive Lernumwelten expandieren. Der Grund: Die Verflechtung

und Wechselwirkungen zwischen sonderpädagogischen Fördersystemen,

allgemeiner Bildung und anderen Institutionen sowie die Interessen der be-

teiligten Professionen verhindern die Transformation hin zur schulischen

Inklusion für alle, welche eine Deinstitutionalisierung von Sonder- bzw.

Förderschulen impliziert. Auch wenn die seit hundert Jahren existierenden

Organisationsformen noch verharren, schreitet gleichzeitig – auch in den

Bildungssystemen, die hochgradig selektiv und segregiert sind –, inklusive

Bildung graduell voran, als eine zusätzliche institutionelle Schicht.

Vergleichende Forschung verdeutlicht vielfältigeGrenzen, aber auch för-

derliche Faktoren der Inklusion auf unterschiedlichen Ebenen. Die Ratifi-

zierung der UN-BRK in Deutschland hat die Notwendigkeit unterstrichen,

dieBildungssystemeauf Länder und lokalerEbeneumzubauenundkomple-

xe Veränderungsdynamiken zu erforschen. Die UN-BRK stärkt Befürwor-

ter:innen der inklusiven Bildung nachhaltig, aber die Interpretationen und

Umsetzung sind heterogen. Auch aufgrund des Bildungsföderalismus wird

die Implementierung weiterhin ein schrittweiser, pfadabhängiger Prozess

und keine fundamentale Transformation sein. Gerade in föderalen Ländern

gibt es eine Persistenz einzelstaatlicher Disparitäten trotz (inter-)nationaler

Ziele, Normen und völkerrechtlicher Verträge. Obwohl sich viele Fachleute,

Eltern undMitglieder sozialer Bewegungen erfolgreich für einen nachhalti-

genWandel einsetzen, ist die Transformation der institutionellen Logik der

Bildungssystemehin zueiner vollständigen Inklusionnicht erreichtworden:

Anstatt einer Deinstitutionalisierung vor allem in Sonderschulen bereitge-

stellter sonderpädagogischer Fördermaßnahmen hat sich, ohne Transfor-

mation hin zu einer Schule für Alle, lediglich eine diskursive »Sonderpäd-

agogisierungder Inklusion« (Biermann2022) vollzogen,die imWiderspruch

zur menschenrechtlichen Verpflichtung steht.
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